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Als Rentner steht Ihnen in aller Regel weniger Geld zur Verfügung als im aktiven 
Arbeitsleben. Das Standardniveau der Renten in Deutschland liegt im Durchschnitt 
bei 49 %. Dies bedeutet, dass einem durchschnittlichen Rentner nur knapp die 
Hälfte seines letzten Bruttogehalts als Rente zur Verfügung steht. Auch die spätere 
Kaufkraft dieser Renten wird meist falsch eingeschätzt: Denn nur wenige denken 
an die Auswirkungen der Inflation. 

Das hat zur Folge, dass für einen finanziell sorgenfreien Ruhestand die Rente 
den meisten Rentnern nicht ausreichen wird. Trotzdem scheuen sich immer noch 
viele davor, sich rechtzeitig mit dem Thema Altersvorsorge zu befassen. Dieser 
Ratgeber hilft Ihnen, frühzeitig Defizite in Ihrer Ruhestandsplanung aufzudecken 
und dient als Fahrplan zum finanziell sorgenfreien Ruhestand. Dabei werden auch 
wichtige Vorsorgemaß nahmen wie eine rechtzeitige Nachlassplanung und die 
vorsorgliche Erstellung von Vollmachten angesprochen. Denn diese bieten Ihnen im 
Ernstfall Sicherheit und gewährleisten Ihre Handlungsfähigkeit.

Aus dem Inhalt:

•  Welche Kapitalanlagen eignen sich zum Aufbau der Altersrücklagen?

•  Wie hoch ist ihr realer Liquiditätsbedarf als Rentner?

•  Wann können Sie mit gutem Gefühl in den Ruhestand gehen?

•  In welchem Rahmen wird Kapitalverzehr notwendig sein?

•  Wie soll die Auszahlung strukturiert sein – als lebenslange Rente, regelmäßigen 
oder spontanen (Teil-) Auszahlungen?

•  Wie können Sie Ihre Steuerlast optimieren?

•  Wodurch gleichen Sie die Inflation aus?

•  Wie haben Sie für die möglichen Pflegekosten vorgesorgt?

•  Auf welche teuren und überflüssigen Versicherungen können Sie im Ruhestand 
verzichten?

•  Wie sieht seniorengerechtes Wohnen im Alter aus und welche Maßnahmen sind 
hierzu notwendig? 
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Vorwort

Wer vom Alter her zur Gruppe 65plus gehört, wird typischerweise 
zu den älteren Menschen oder Senioren gezählt. Fast alle Senioren 
im Alter von 65  Jahren und mehr sind bereits in Rente oder Pen-
sion und genießen ihren Ruhestand. Von der Wirtschaft wird diese 
oft finanzstarke Gruppe gern auch als »Best Ager« bezeichnet und 
umworben.

Die lange Phase der Altersvorsorge mit jahrzehntelangen Beiträ-
gen zur gesetzlichen, betrieblichen oder privaten Rente haben die 
mindestens 65-jährigen Senioren hinter sich. Zu glauben, dass sich 
 Senioren angesichts ihrer Rente oder Pension um ihre Finanzen 
nicht mehr kümmern müssen, ist allerdings falsch. Angesichts der 
aktuell hohen Inflation mit stark steigenden Kosten für Lebensmit-
tel, Heizung und Strom kann der finanziell sorgenfreie Ruhestand 
durchaus gefährdet sein.

Senioren haben im Ruhestand viel mehr Zeit, um alle finanziellen 
Angelegenheiten gründlich in Angriff zu nehmen und zu regeln. Da-
bei stehen Sicherheit und Verlässlichkeit an erster Stelle. Bei eigener 
schwerer Erkrankung, eigener Pflegebedürftigkeit, Tod des Ehepart-
ners oder bei anderen möglichen Schicksalsschlägen wäre es fatal, 
wenn auch noch finanzielle Sorgen hinzukommen würden.

Im vorliegenden Ratgeber werden sieben Bereiche rund um die Fi-
nanzen von Senioren bzw. Ruheständlern eingehend beleuchtet. Da-
bei scheut sich der Autor nicht, auch eigene Erfahrungen mit ein-
zubringen. Schließlich befindet er sich selbst schon längere Zeit im 
Seniorenalter und weiß, worauf es ankommt. Der Ratgeber richtet 
sich auch an Personen, die beispielsweise schon mit 63 Jahren oder 
noch früher in den Ruhestand gegangen sind. Zwar zählen sie im 
engeren Sinne nicht zu den Senioren. Jedoch wird sich ihr Ziel, den 
vorzeitigen Ruhestand finanziell zu sichern, nicht von den 65 Jahre 
und älteren Senioren unterscheiden.
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| Vorwort

Sicherlich sollten Ruheständler für den Fall der Fälle mit einer Bank
vollmacht, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. rechtzeitig 
rechtliche Vorsorge treffen. Da diese rechtlichen Dinge die Senio
renfinanzen aber nur zum Teil berühren, wird darauf in diesem Rat
geber nur ganz kurz im letzten Kapitel eingegangen.

Die finanzielle Sicherheit im Alter gelingt Ihnen umso besser, je ge
nauer die Versorgungsplanung erfolgt und je sicherer der indivi
duell ermittelte Versorgungsbedarf durch Alterseinkünfte gedeckt 
wird. Am Anfang und damit gleich im ersten Kapitel des Buches 
steht daher der Kassensturz über Einnahmen und Ausgaben, also das 
laufende Budget und damit die Haushaltsplanung. Mit dem Alters
einkommen auszukommen, sollte Ihr vorrangiges Ziel sein.

Außerdem lohnt es sich, mit Hilfe einer Vermögensplanung alle 
paar Monate Bilanz über Vermögen und Schulden zu ziehen. Mit 
dem Gelde Geld zu verdienen, ist in einer Niedrig oder Nullzins
phase nur mit Sachwertanlagen wie Gold, Aktien oder Immobilien 
möglich. Und wer im Seniorenalter wider Erwarten noch Darlehen 
bei Banken aufnehmen muss, sollte unbedingt das Motto »Borgen 
ohne Sorgen« beherzigen.

Im zweiten Kapitel geht es um das finanziell sichere Wohnen im 
Alter. Dies kann weiterhin im Eigenheim erfolgen, aber auch über 
neue Wohnformen wie betreutes Wohnen oder Wohnen in einer 
Seniorenresidenz. Wer sein Eigenheim zu Geld machen will, ohne 
ausziehen zu müssen, hat heutzutage eine Fülle von Möglichkeiten. 
Chancen und Risiken sollten aber sorgfältig abgewogen werden.

Wer über Vermögen im Alter verfügt, kann bei zusätzlichem Geld
bedarf über Banken oder Bausparkassen einen Auszahlplan für ei
nen bestimmten Zeitraum vereinbaren. Bei Investmentfonds und 
Exchange Traded Funds (ETFs) sorgt ein Entnahmeplan mit Kapi
talerhalt oder Kapitalverzehr für regelmäßig zufließende Gelder.
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Im dritten Kapitel stehen daher Sachwertanlagen wie Aktien und 
Aktienfonds inklusive ETFs sowie Gold im Vordergrund. Mit der 
Direktanlage in vermietete Immobilien und mit Anteilen an Immo
bilienfonds lassen sich zudem relativ stabile Mieterträge und Aus
schüttungen erzielen.

Darlehen benötigen die wenigsten Senioren. Günstige KfWMittel 
helfen aber beim altersgerechten Umbau des Eigenheims, wie im 
vierten Kapitel erläutert wird. Auch tilgungsfreie Festdarlehen von 
Banken oder Versicherern können dazu beitragen, eine finanzielle 
Durststrecke zu überwinden.

Im fünften Kapitel werden Versicherungen unter die Lupe genom
men, die Senioren haben müssen oder noch zusätzlich abschließen 
sollten, wie zum Beispiel eine Elementarschadenversicherung als 
Zusatzpolice zur Wohngebäude und Hausratversicherung. Ande
rerseits sind einige andere Versicherungen entbehrlich oder sogar 
komplett überflüssig. Eine Prüfung aller von Ihnen abgeschlossenen 
Policen mit Angebotsvergleichen kann Geld sparen.

Rund 25 % der Senioren müssen Steuern zahlen. Daher geht es im 
sechsten Kapitel darum, mit geeigneten Konzepten Einkommen
steuer zu sparen. Da dies bei den Renten und Pensionen nur selten 
möglich ist, rücken die steuerlich abzugsfähigen Sonderausgaben 
in den Vordergrund. Dazu zählt beispielsweise die Vorauszahlung 
von Beiträgen zur Kranken und Pflegeversicherung für privat oder 
freiwillig gesetzlich versicherte Ruheständler. Schenkung- und Erb-
schaftsteuer lässt sich ebenfalls durch eine geschickt vorweggenom
mene Erbfolge sparen, zu der außer dem Nießbrauch auch die kaum 
bekannte ehebedingte Zuwendung des Eigenheims oder eines Mitei
gentumsanteils an den Ehepartner gehört.

Der mit der Versorgungsplanung im ersten Kapitel begonnene Kreis 
schließt sich im siebten und letzten Kapitel mit der Nachlasspla-
nung. Der rechtzeitige Abschluss von Testament oder Erbvertrag 
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ist allemal besser, als sich ganz auf die gesetzliche Erbfolge zu ver
lassen. Mit der vorweggenommenen Erbfolge über Schenkungen 
und vorher festgelegten Vermächtnissen im Erbfall lassen sich die 
gewünschten Ziele des künftigen Erblassers am besten erreichen. Sie 
dienen auch dazu, dass Pflichtteilsansprüche von Abkömmlingen 
erst gar nicht geltend gemacht werden.

Schon in Goethes Faust heißt es mit Blick auf die Erben: »Was du 
ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen«. Und für 
Senioren als künftige Erblasser sollte das Motto gelten: »Was du auch 
tust, tue es klug und bedenke das Ende«.
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1 Die Vermögens- und Versorgungs-
planung

Die finanzielle Versorgung im Alter richtig planen – geht das über-
haupt und ist es sinnvoll? Fast immer kommt es anders als man 
denkt, wenden viele ein. Eine Planung sei wegen der ungewissen Zu-
kunft von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Trotz dieser Einwände steht aber fest: Eine Altersversorgung ohne 
jeglichen Plan ist wie ein Schiff ohne Steuer. Eine sichere und ver-
lässliche Altersversorgung setzt immer eine zielgerichtete Alters-
vorsorge voraus. Während sich die Altersvorsorge im aktiven Be-
rufsleben über mehrere Phasen erstreckt und einen jahre- bzw. 
jahrzehntelangen Prozess darstellt, handelt es sich bei der Altersver-
sorgung um einen finanziellen Zustand im Alter. Die Altersvorsorge 
ist der Weg und die Altersversorgung das Ziel.

Die Haushaltsplanung hinsichtlich Versorgungsbedarf und zu er-
wartender Alterseinkünfte steht zwar zumeist im Vordergrund. 
Diese muss aber ergänzt werden durch eine Vermögensplanung, 
bei der man jedes Jahr, jedes Vierteljahr oder sogar jeden Monat 
seine private Bilanz über Vermögen und noch eventuell vorhandene 
Schulden zieht.

Die Versorgungsplanung ist somit ein ganzheitlicher Vorgang, mit 
dem Sie die eigenen Finanzen im Alter so gut wie möglich in den 
Griff bekommen. Sie geht deutlich über die Frage, wie Sie Versor-
gungslücken im Alter schließen sollten, hinaus. Für alle Arten der 
Versorgungsplanung empfiehlt es sich, zwecks besserer Übersicht 
mit Excel-Tabellen zu arbeiten.

 ! Eine finanziell sichere Versorgung im Alter (Altersversorgung) ist 
planbar. Zwar ersetzt Planung nur den Zufall durch den Irrtum, 
wie Skeptiker mahnen. Es ist aber immer noch besser, Irrtümer 
einzugestehen als alles vom Zufall abhängig machen zu lassen.
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1.1 Budget und Haushaltsplanung
Das Haushaltsbudget im Alter sieht naturgemäß völlig anders aus 
als in der aktiven Berufsphase. Auf der Einnahmenseite stehen Ren-
ten und Pensionen, die im Vergleich zu Gehältern deutlich niedriger 
ausfallen. Andererseits entfallen Fahrtkosten zur Arbeit sowie Bei-
träge zur Altersvorsorge, sodass die Ausgaben sinken. In aller Regel 
werden die Einbußen auf der Einnahmenseite aber deutlich höher 
sein als die Einsparungen bei den Ausgaben.

1.1.1 Deckung des Versorgungsbedarfs im Alter

Der Versorgungsbedarf im Alter für Konsumausgaben (Wohnkos-
ten und übrige Lebenshaltungskosten) hängt insbesondere

 � vom angestrebten Lebensstandard und
 � der Anzahl der Haushaltsmitglieder ab.

Das Motto »Mit dem Einkommen auskommen« gilt auch für Ruhe-
ständler, die im Alter zudem ihren bisher erreichten Lebensstandard 
so gut wie möglich sichern wollen.

Der finanzielle Bedarf umfasst das Geld, das Ruheständler zur Si-
cherung ihres laufenden Lebensunterhalts und zur Erfüllung zusätz-
licher Wünsche (z. B. Reisen oder intensive Hobbys) benötigen. Da 
Ausgaben für bestimmte Versicherungen (z. B. Berufsunfähigkeits-, 
Kapitallebens-, private Rentenversicherung) und Fahrten zum Ar-
beitsplatz im Ruhestand wegfallen, sinkt der Versorgungsbedarf im 
Vergleich zur aktiven Berufsphase.

Selbstnutzer von Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung ge-
nießen nach völliger Entschuldung ihr miet- und schuldenfreies 
Eigenheim. Erwachsene Kinder sind aus dem Haus und müssen in 
aller Regel nicht mehr finanziell unterstützt werden.

Aus den genannten Gründen liegt der Versorgungsbedarf im Alter 
mehr oder weniger deutlich unter dem finanziellen Bedarf in der 
Berufsphase.
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 ! Als grobe Faustformel für den Versorgungsbedarf im Alter kann 
die 80-Prozent-Regel gelten, wonach die Netto-Alterseinkünfte 
mindestens 80 % des letzten Nettoeinkommens bei Erwerbs-
tätigkeit und gleichzeitig mindestens 1.250,– € für alleinste-
hende bzw. 2.000,– € für verheiratete Ruheständler ausmachen 
sollten.

Eine exakte Erfassung der Nettoeinnahmen im Alter, die zur Be-
streitung der laufenden Kosten erforderlich sind, ist meist nur mit 
Mühe möglich. Daher verwendet man häufig die erwähnte Faustfor-
mel, um den geschätzten Versorgungsbedarf im Alter zu ermitteln, 
und orientiert sich dabei am zuletzt bezogenen Nettogehalt.

 ! Es ist nicht sinnvoll, einen sehr hohen Versorgungsbedarf von 
100 % und mehr des früheren Nettogehalts anzunehmen, da im 
Ruhestand tatsächlich berufsbedingte Kosten oder bestimmte 
Versicherungsbeiträge wegfallen und Eigenheimbesitzer, deren 
eigene vier Wände im Ruhestandsalter endlich schuldenfrei 
sind, zusätzlich Zins- und Tilgungsbeiträge für die nun aus-
gelaufenen Hypothekendarlehen einsparen. Ein Versorgungs-
bedarf in Höhe von 100 % oder mehr des letzten Nettogehalts 
würde auf dem Papier zu künstlich hohen Rentenlücken führen. 
Umgekehrt wird bei einem angenommenen Versorgungsbedarf 
von nur 60 % des Nettogehalts eine zu geringe Rentenlücke 
ausgewiesen. Mittelwerte von rund 80 % des Nettogehalts eig-
nen sich daher besser zur Schätzung des finanziellen Bedarfs 
im Alter.

Vor allem geht es darum, eine Versorgungslücke zu vermeiden. 
Unter Versorgungslücke (auch »Rentenlücke« genannt) versteht 
man die Lücke, bei der die Alterseinkünfte unter dem Versor-
gungsbedarf liegen und somit ein Defizit entsteht. Sofern man den 
Versorgungsbedarf mit 80 % des letzten Nettoeinkommens ansetzt, 
aber nur Netto-Alterseinkünfte von 60 % besitzt, macht die Lücke 
20 % des letzten Nettoeinkommens aus.

Liegen die Netto-Alterseinkünfte aber bei 90 % oder gar 100 % des 
letzten Nettoeinkommens und damit über dem Versorgungsbedarf, 
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entsteht ein Überschuss. Dieser Überschuss kann dann als willkom-
mene finanzielle Reserve angesehen werden. Sofern außerplanmä-
ßige Ausgaben anfallen, können sie mit Hilfe dieser Reserve ausge-
glichen werden. Das Altersvermögen müsste dann nicht angetastet 
werden. Es kann für zusätzlichen Konsum verwendet, an Ehegatten 
oder Kinder verschenkt bzw. vererbt, in Stiftungen investiert oder 
für andere gute Zwecke verwendet werden.

1.1.2 Geringer, mittlerer und hoher Versorgungsbedarf
Jeder jetzige oder künftige Ruheständler sollte von einem Versor-
gungsbedarf ausgehen, der deutlich über dem Mindestbedarf von 
beispielsweise 1.250,– € für Alleinstehende oder 2.000,– € für Paare 
liegt. In der folgenden Tabelle wird ein mittlerer Versorgungsbedarf 
von 2.000,– € für Alleinstehende und 3.000,– € für Paare (= 2.000,– € 
× 1,5) angenommen. Dieser Versorgungsbedarf sollte zumindest 
ausreichen, um den Lebensunterhalt zu decken.

Ein hoher Versorgungsbedarf von 3.000,– € für Alleinstehende bzw. 
4.500,– € für Paare liegt noch einmal 50 % über dem mittleren Ver-
sorgungsbedarf. Selbstverständlich sind dem Versorgungsbedarf 
nach oben keine Grenzen gesetzt. Wer auch im Ruhestand über 
hohe Alterseinkommen verfügt, kann sich auch höhere Konsumaus-
gaben und damit einen anspruchsvolleren Lebensstandard leisten.
Monatlicher Versorgungsbedarf im Alter

gering mittel hoch

Alleinstehende 1.250,– € 2.000,– € 3.000,– €

Paare 2.000,– € 3.000,– € 4.500,– €

1.1.3 Durchschnittliche Konsumausgaben laut 
Statistik

Private Haushalte gaben noch vor kurzem laut Statistischem Bun-
desamt durchschnittlich 2.507,– € im Monat für Konsum aus. Davon 
entfielen 923,–  € oder 37 % auf Wohnen (inkl. Kosten für Energie 
und Instandhaltung). Nur 387,– € oder 15 % machten die Kosten für 
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Ernährung aus. Bei 325,– € oder 13 % lag der Anteil der Kosten für 
Verkehr (eigenes Fahrzeug und Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel). Die restlichen 872,– € oder 35 % der Konsumausgaben bezie-
hen sich auf die Freizeit/Unterhaltung/Kultur (239,– €), Innenaus-
stattung/Haushaltsgeräte (160,– €), Gesundheit (107,– €), Kleidung/
Schuhe (93,– €) und Sonstiges (273,– €). Zu den Konsumausgaben 
kamen noch rund 490,–  € für Versicherungsbeiträge (ohne Kran-
ken- und Pflegeversicherung) und Kreditzinsen hinzu, sodass die 
Gesamtausgaben auf rund 3.000,– € stiegen.

Der Versorgungsbedarf für einen Zwei-Personen-Haushalt im Al-
ter dürfte geringere Kosten für Verkehr, Versicherungsbeiträge und 
Sonstiges enthalten, sodass im Durchschnitt eher mit Gesamtausga-
ben von 2.500,– € im Monat zu rechnen ist. Bei einem Ein-Personen-
Rentnerhaushalt könnte der durchschnittliche Versorgungsbedarf 
auf etwa 1.650,– € monatlich fallen. Allerdings beziehen sich diese 
Schätzungen noch auf das Jahr 2020. Bei einer Erhöhung um 20 % 
infolge der stark gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel 
kämen 3.000,– € für ein Seniorenpaar ab 65 Jahre bzw. 2.000,– € für 
Alleinstehende in den Jahren 2022 und 2023 heraus.

1.1.4 Mindestversorgungsbedarf
Mindestens 1.250,–  € für Alleinstehende bzw. 2.000,–  € für Paare 
sollten es aber beim Versorgungsbedarf im Alter auf jeden Fall sein. 
Für die Höhe des Mindestversorgungsbedarfs im Alter gibt es im 
Übrigen einige Anhaltspunkte. Beispielsweise liegt die Pfändungs-
freigrenze für Arbeitseinkommen (also der nicht pfändbare Betrag) 
in der Zeit vom 1. 7. 2022 bis 30. 6. 2023 bei 1.330,– € für Alleinste-
hende und 1.830,– € für Paare. Nettoeinkommen von bis zu 1.250,– € 
für Alleinstehende bzw. 1.950,– € für Paare werden auf die seit 2021 
eingeführte Grundrente nicht angerechnet.

Die Grundsicherung im Alter für Bedürftige nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze liegt aktuell nur bei durchschnittlich 868,– € für 
Alleinstehende und 1.262,– € für Paare. Diese Beträge decken aber 
nur das Existenzminimum ab und sind ein Maß für absolute Armut. 
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Von relativer Armut spricht man, wenn der Versorgungsbedarf 
unter 60 % des sogenannten Medianeinkommens (durchschnitt-
liches Nettoeinkommen bei 1-Personen-Haushalten) in Höhe von 
2.085,– € liegt, also unter 1.251,– € für Alleinstehende. Bei Paaren 
sind es 1.876,–  €, da ein Zuschlag von 50 % erfolgt. Der Versor-
gungsbedarf von mindestens 1.256,– € für Alleinstehende bzw. von 
1.876,– € für Paare schützt jedoch nur vor relativer Armut.

1.2 Deckung des Versorgungsbedarfs durch 
Alterseinkommen

Der Versorgungsbedarf muss durch entsprechende Nettoeinkom-
men, also Einkommen nach Abzug von Beiträgen zur gesetzlichen 
oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung und von Steuern, 
gedeckt werden. 2020 lag das durchschnittliche Nettoeinkommen 
aller privaten Haushalte bei monatlich 3.612,– € und in den Haushal-
ten von Ruheständlern bei 2.743,– €. Die durchschnittlichen Brutto-
einkommen pro Monat betrugen 4.715,– € in allen Haushalten und 
3.112,– € in Rentner- und Pensionärshaushalten.

Aussagekräftiger sind aber die für Ruheständler vorherrschenden 
Haushaltstypen »Alleinlebende« und »Paare ohne Kinder«. Laut 
Alters sicherungsbericht der Bundesregierung 2020 mit Zahlen für 
2019 lag das monatliche Nettoeinkommen von Ehepaaren im Alter 
ab 65 Jahren bei durchschnittlich 2.907,– € (im Westen 2.989,– € und 
im Osten 2.577,– €). Dies sind rund 100,– € weniger im Vergleich 
zum mittleren Versorgungsbedarf von 3.000,– € laut obiger Tabelle. 
Wenn man die 2.907,– € im Jahr 2019 mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Steigerung von 4 % auf das Jahr 2022 hochrechnet, sind es 
3.270,– €.

Das monatliche Nettoeinkommen von Alleinstehenden ab 
65  Jahren lag im Jahr 2019 bei durchschnittlich 1.716,–  €. Bei al-
leinstehenden Männern waren es im Durchschnitt 1.816,– € und bei 
alleinstehenden Frauen 1.607,–  €. Der auf 2.000,–  € im Jahr 2022 
geschätzte mittlere Versorgungsbedarf für Alleinstehende liegt laut 
Tabelle darüber.
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Manche werden diese für Alleinstehende und Paare im Alter ab 
65  Jahre hochgerechneten monatlichen Nettoeinkommen für zu 
hoch halten. Bei diesen Zahlen ist aber zu berücksichtigen, dass 
in den Nettoeinkommen der Senioren auch zusätzliche Kapital-, 
Miet- und Erwerbseinkünfte enthalten sind.

Außerdem ist die gesetzliche Rente zwar die weitaus wichtigste, aber 
nicht die einzige Quelle von Alterssicherungsleistungen. Beamte 
erhalten eine im Vergleich dazu deutlich höhere Pension und Frei-
berufler über spezielle Versorgungswerke (z. B. Ärzte, Anwälte und 
Architekten) eine höhere berufsständische Rente. Zudem gibt es Be-
triebsrenten und private Renten (Riester-Rente, Rürup-Rente, Rente 
aus privater Rentenversicherung).

Es ist daher falsch, die gesetzliche Rente netto mit dem Gesamtnet-
toeinkommen von Ruheständlern gleichzusetzen. Nur 30 % aller 
Arbeitnehmer besitzen laut Alterssicherungsbericht der Bundesre-
gierung außer der gesetzlichen Rente keine weiteren Einkünfte. Im 
Umkehrschluss heißt das: 70 % der ehemaligen Arbeitnehmer haben 
außer der gesetzlichen Rente noch zusätzliche Renten und Alters-
einkünfte, zum Beispiel eine Betriebsrente, Riester-Rente oder Rente 
aus einer privaten Rentenversicherung.

Bei ehemaligen Beamten reicht die im Vergleich zur gesetzlichen 
Rente höhere Pension in der Regel schon zur Versorgung im Alter 
aus. Dies liegt daran, dass die Beamtenpension eine »bifunktionale 
Versorgung« darstellt, die neben einer Grundversorgung noch eine 
Zusatzversorgung enthält.

Nur-Beamte können demzufolge neben der Pension keine Betriebs-
rente erhalten. Allerdings können sie wie Arbeitnehmer durch frei-
willige Zahlungen Ansprüche auf eine private Rente (z. B. Riester-
Rente oder Rente aus privater Rentenversicherung) erwerben oder 
auch mit freiwilligen Beiträgen über mindestens fünf Jahre eine ge-
setzliche Rente nach Erreichen der Regelaltersgrenze erhalten.
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Entscheidend für die Frage, ob die Alterseinkünfte zur Versorgung 
im Alter ausreichen, ist die Höhe des Nettoeinkommens. Ausge-
hend von den Bruttoeinkünften im Alter müssen daher nach Abzug 
von Kranken- und Versicherungsbeiträgen und Steuern auch die je-
weiligen Nettoeinkünfte ermittelt werden.

1.2.1 Brutto- und Nettorenten
Wer als Neurentner ab 1. 7. 2022 eine gesetzliche Rente bezieht und 
nur auf 35 persönliche Entgeltpunkte kommt, erhält im Westen eine 
monatliche Bruttorente von 1.260,70 € (= 35 Entgeltpunkte × 36,02 € 
aktueller Rentenwert West). Nach Abzug des Beitrags zur gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung von 143,– € bei einem kin-
derlosen Rentner verbleibt ein Rentenzahlbetrag von 1.117,70 €.

Zwar muss dieser Neurentner im Jahr 2023 keine Steuern zahlen, 
sofern er keine weiteren Alterseinkünfte hat. Sein Rentenzahlbe-
trag ist somit mit der Nettorente identisch. Jedoch liegen diese mit 
rund 1.120,–  € sogar unter dem niedrigen Versorgungsbedarf von 
1.250,– € laut Tabelle für einen alleinstehenden Rentner, sodass man 
von relativer Armut sprechen könnte.

Bei gesetzlichen Renten von brutto zwischen 1.500,– € und 2.500,– € 
pro Monat fallen zumindest bei alleinstehenden Rentnern auch 
 Steuern an. Es wäre also fahrlässig, nur vom monatlichen Renten-
zahlbetrag nach Abzug von Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung auszugehen. Auf die Nettorente, also die 
Rente nach Abzug von Beiträgen und Steuern, kommt es an. Die 
Deutsche Rentenversicherung überweist immer nur die gesetzliche 
Rente nach Kranken- und Versicherungsbeiträgen und vor Steuern.

 ! Wer bereits eine volle Jahresrente und den dazu ergangenen 
Einkommensteuerbescheid des Finanzamts erhalten hat, sollte 
die noch abzuziehende Steuer dem Vorauszahlungsbescheid 
entnehmen. Liegt die vierteljährliche Vorauszahlung beispiels-
weise bei 300,– € für Einkommensteuer und evtl. Kirchen-
steuer, sind im Monat noch 100,– € vom Rentenzahlbetrag 
abzuziehen.
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Um den Unterschied zwischen Brutto- und Nettorente zu beziffern, 
werden im Folgenden drei Bruttorenten von 2.800,– €, 2.200,– € und 
1.600,–  € zugrunde gelegt. Ein Standardrentner im Westen, der 
45 Pflichtbeitragsjahre lang so viel verdient hat wie ein Durchschnitts-
verdiener, käme auf eine Bruttorente von monatlich 1.620,90 € und 
damit auf rund 1.600,– € wie in der folgenden Tabelle.
Gesetzliche Renten brutto und netto für Neurentner ab 1. 7. 2022

Bruttorente1) Nettorente alleinstehend2) Nettorente verheiratet3)

2.800,– € 2.220,– € 2.451,– €

2.200,– € 1.801,– € 1.958,– €

1.600,– € 1.369,– € 1.424,– €

1) monatliche Bruttorente = persönliche Entgeltpunkte (77,7346/61,0772/44,4298) × 
aktueller Rentenwert West 36,02 €

2) Bruttorente minus 11,35 % Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
und minus Einkommensteuer laut BMF-Einkommensteuerrechner 2022 für Allein-
stehende

3) Bruttorente minus 11 % Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bei 
verheirateten Rentnern mit Kind und minus Einkommensteuer laut BMF-Einkommen-
steuerrechner 2022 für zusammen veranlagte Verheiratete

Eine Bruttorente von rund 3.000,– € würde in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung einen Höchstverdiener mit 45 Pflichtbeitragsjahren 
und ständiger Überschreitung der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze voraussetzen (Stand Neurentner West ab 1. 7. 2022, pflichtver-
sichert ab 1. 7. 1977). In diesem unrealistischen Fall käme eine mo-
natliche Bruttorente von 3.093,13 € heraus (= 85,8726 Entgeltpunkte 
× 36,02 € aktueller Rentenwert West).

Diesen idealtypischen Höchstrentner mit 45  Pflichtbeitragsjahren 
und Bruttogehältern über der Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung wird es aber in der Realität gar 
nicht geben. Akademiker kommen typischerweise bestenfalls auf 
40 Pflichtbeitragsjahre mit Höherverdienst. Wer ein Studium abge-
schlossen hat, wird frühestens erst mit 25 Jahren in den Beruf eintre-
ten und dann 40 Pflichtbeitragsjahre erreichen. In diesem Fall läge 
die monatliche Bruttorente bei 2.779,74  € (= 77,1721 persönliche 
Entgeltpunkte × 36,02  € aktueller Rentenwert West) für einen am 
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1. 7. 1955 geborenen Neurentner, der seit dem 1. 7. 1970 pflichtversi-
chert war und mit 65 Jahren und 2,7 % Rentenabschlag vor Erreichen 
der Regelaltersgrenze von 65  Jahren und neun Monaten in Rente 
gegangen ist. Diese für Akademiker eher typische Höchstrente läge 
dann um rund 20,– € über der Bruttorente von 2.800,– € in der fol-
genden Tabelle.

Die Nettorenten für Alleinstehende von 1.369,– € bis 2.220,– € rei-
chen zur Deckung eines geringen bis mittleren Versorgungsbedarfs 
von 1.250,– € bis 2.000,– € aus. Bei verheirateten Alleinverdienern 
dürfte nur die Nettorente von 1.958,– € zumindest einen geringen 
Versorgungsbedarf von 2.000,– € fast decken. Selbst die höhere Net-
torente von 2.451,– € liegt aber noch deutlich unter dem mittleren 
Versorgungsbedarf von 3.000,– € für Paare.

1.2.2 Bruttopension und Nettopension

Bei Pensionen von ehemaligen Beamten ist vieles anders im Ver-
gleich zu gesetzlichen Renten von früheren Arbeitnehmern. Es gibt 
eine Mindestpension von rund 1.700,–  € brutto, während es eine 
Mindestrente bis heute nicht gibt. Die gesetzliche Rente einschließ-
lich Grundrentenzuschlag für Geringverdiener mit einer Mindest-
versicherungszeit von 33  Jahren wird nur in den seltensten Fällen 
über 1.000,– € brutto hinausgehen.

 ! Im Durchschnitt liegt die Bruttopension bei monatlich rund 
3.000,– €. Sie hängt von der Höhe des Endgehalts und den 
Dienstjahren ab. Wer auf mindestens 40 Dienstjahre kommt, er-
hält 71,75 % seines Endgehalts als Pension. Eine Bruttopension 
von 3.000,– € setzt somit ein zuletzt bezogenes Bruttogehalt 
von 4.181,– € und 40 Dienstjahre voraus. Bei nur 35 Dienstjah-
ren müsste das Bruttogehalt 4.779,– € ausmachen, um eine 
Bruttopension von 3.000,– € zu erhalten.

In der folgenden Tabelle werden drei Beispiele für Brutto- und Net-
topensionen genannt. Eine Bruttopension von 4.000,– € und mehr 
ist bei mindestens 40 Dienstjahren im höheren Dienst ab A 13 zu 
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erwarten. Typisch für den gehobenen Dienst in A 11 ist eine Brut-
topension von 3.200,–  € und für den mittleren Dienst in A  8 von 
2.400,– €, falls der Höchstsatz von 71,75 % bei mindestens 40 Dienst-
jahren erreicht wird.
Beispiele für Beamtenpensionen brutto und netto

Bruttopension1) Nettopension alleinstehend2) Nettopension verheiratet3)

4.000,– € 2.865,– € 3.084,– €

3.200,– € 1.811,– € 1.876,– €

2.400,– € 1.465,– € 1.480,– €

1) monatliche Bruttopension ist abhängig von Besoldungsgruppe (z. B. A 2 bis A 16), 
Bundesland und Anzahl der Dienstjahre

2) Bruttopension minus Einkommensteuer laut BMF-Einkommensteuerrechner 2022 für 
Alleinstehende und minus Beitrag zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung 
von geschätzt 270,– €

3) Bruttopension mit Verheiratetenzuschlag von rund 100,– € minus Einkommensteuer 
laut BMF-Einkommensteuerrechner 2022 für zusammen veranlagte Verheiratete und 
 minus Beitrag zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung von geschätzt 
540,– €

Im Gegensatz zur gesetzlichen Rente wird die Beamtenpension 
steuer lich wie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit behandelt 
und damit bis auf einen geringen Versorgungsfreibetrag voll besteu-
ert. Der Pensionär erhält vom jeweiligen Landesamt für Versorgung 
die Bruttopension minus Steuern überwiesen. Dieser Zahlbetrag ist 
aber bei privat krankenversicherten Pensionären nicht mit der Net-
topension gleichzusetzen.

Da deutlich über 90 % der Beamten und Pensionäre privat kranken-
versichert sind, ist von der Pension nach Steuern noch der Beitrag 
zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung abzuziehen, 
um die tatsächliche Nettopension zu ermitteln. Pensionäre haben in 
den meisten Bundesländern einen Anspruch auf Beihilfe in Höhe 
von 70 % der Arznei-, Arzt-, Zahnarzt- und Krankenhauskosten. Sie 
müssen dann nur die restlichen 30 % über die private Krankenkasse 
(z. B. Debeka als weitaus größte private Krankenkasse für Beamte 
und Pensionäre) abdecken.
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 ! Die Höhe des monatlichen Beitrags zur privaten Krankenversi-
cherung hängt insbesondere von Eintrittsalter, Gesundheits-
zustand, Anzahl der versicherten Familienmitglieder und Tarif 
der jeweiligen privaten Krankenkasse ab. In der vorigen Tabelle 
werden 270,– € für einen alleinstehenden Pensionär und 
540,– € für ein Ehepaar unterstellt. Davon werden rund 230,– € 
bzw. 460,– € als steuerlich abzugsfähiger Vorsorgeaufwand 
berücksichtigt.

Die Nettopensionen von 1.465,– € bis 3.865,– € für alleinstehende 
Pensionäre reichen zur Deckung des Versorgungsbedarfs aus. Bei 
verheirateten Pensionären wird die Nettopension von 1.480,– € aber 
nicht einmal den geringen Versorgungsbedarf decken, sofern der 
Ehepartner keine eigenen Einkünfte bezieht. Erst die Nettopension 
von 3.084,– € wird zur Deckung des mittleren Versorgungsbedarfs 
ausreichen.

1.2.3 Sonstige Renten brutto und netto

Gesetzliche Rentenversicherung und Beamtenversorgung sind si-
cherlich die wichtigsten, aber nicht die einzigen Alterssicherungssys-
teme. Daneben bestehen noch folgende Arten der Alterssicherung:

 � berufsständische Versorgung für Freiberufler wie Ärzte und 
Rechtsanwälte

 � betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft
 � Zusatzversorgung für Angestellte im öffentlichen und kirchli-
chen Dienst

 � private Altersvorsorge über Riester-Rente, Rürup-Rente und 
Rente aus privater Rentenversicherung.

Berufsständische Renten sind Freiberuflern in kammerfähigen Be-
rufen vorbehalten. Betriebs- und Zusatzrenten sowie Privatrenten 
ergänzen nur gesetzliche Renten und Beamtenpensionen. Für ehe-
malige Beamte kommen jedoch Betriebs- und Zusatzrenten nicht 
infrage.
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